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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
 

193/2023 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Genehmigung des Änderungsverfahrens 48 MH Sport- und Freizeitanlagen 

Uhlenhorstweg zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemein-
schaft Städteregion Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen haben in ihren Sitzungen vom 20. März bis 4. Mai 2023 die folgende Änderung zum 
Regionalen Flächennutzungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr be-
schlossen: 
 
48 MH Sport- und Freizeitanlagen Uhlenhorstweg 
 
Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
mit Erlass vom 31. August 2023 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2023-0004709) gemäß 
§ 41 Abs. 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.  
 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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Gemäß § 14 LPlG NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der bis zum 6. Juli 2023 gültigen Fassung (Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6)) wird die Änderung zum Regionalen Flä-
chennutzungsplan – einschließlich Textteil / Begründung, Umweltbericht und der Zusammen-
fassenden Erklärung – beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) zur Einsicht 
für jedermann niedergelegt.  
 
Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirksamkeit der Änderung auf der Internet-
seite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechen-
nutzungsplan.html eingesehen werden und sind auch über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Über den Inhalt der Ände-
rung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten der Planungsgemeinschaft Auskunft er-
teilt.  
 
Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntma-
chungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öf-
fentlichen Bekanntmachung durch die Landesplanungsbehörde gemäß § 14 LPlG NRW vom 
03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 
2021 (GV. NRW. S. 904) im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 
Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 88) geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und 
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 ROG von den öffentlichen 
Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 11 Abs. 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. nach Abs. 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
3. eine nach Abs. 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprü-

fung, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regionalpla-
nungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flä-
chennutzungsplanes und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 

der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 
a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 
b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regiona-

len Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Es-
sen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 22.09.2023 Der Oberbürgermeister  

 Thomas Kufen 
 88-61 212 
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Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

194/2023 

Bekanntmachung 
für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament 
in der Bundesrepublik Deutschland 

 
Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der  
Bundesrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie 
am Wahltag 
 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

besitzen, 
 
2. das 16. Lebensjahr vollendet haben,  
 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union1) eine Wohnung innehaben oder sich min-
destens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein 
aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet),  

 
4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum 
Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 

 
5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die 

erstmalige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu 
stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 

 
Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der zustän-
digen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden 
(§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 

 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer 
späteren Wahl zum Europäischen Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundesre-
publik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich. 
Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum oben angegebenen 21. 
Tage vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf einem Form-
blatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für 
alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählverzeichnis in der Bundes-
republik Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der 
Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforder-
lich.  
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Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeinde-
behörden in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden.  
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag  
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.  
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlä-
gen ist eine Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Vor-
aussetzungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme. 

 
 
1) Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien 

und Nordirland nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Absatz 3 EUV die Ver-
träge dort keine Anwendung mehr finden.  

 
Essen, 27. September 2023 Thomas Kufen 

 Oberbürgermeister  
 als Stadtwahlleiter 

 88-12 313 
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Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster 
 

195/2023 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Offenlegung des fortgeführten Liegenschaftskatasters 

 
Im gesamten Gebiet der Stadt Essen wurde das Liegenschaftskataster aufgrund von Ände-
rungen, die durch die Grundbuchverwaltung mitgeteilt wurden und Berichtigungen von Lage-
bezeichnungen fortgeführt. 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster vom 1. März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW, 
SGV.NRW 7134) in Verbindung mit § 22 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 25. Oktober 2006 (DVOz-
VermKatG NRW, SGV.NRW 7143) in den jeweils aktuellen Fassungen erfolgt die Bekannt-
gabe dieser umfangreichen Fortführungen des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung. 
Die Offenlegung tritt an die Stelle der Unterrichtung der Eigentümer/innen und Erbbaube-
rechtigten über vorgenommene Änderungen insb. von Lagebezeichnungen und von Klassen-
, Klassenabschnitts- und Sonderflächen der Bodenschätzung. 
 
Die Offenlegung erfolgt in der Zeit vom 01.11.2023 bis einschließlich 30.11.2023 im Amt für 
Geoinformation, Vermessung und Kataster, Abteilung Liegenschaftskataster der Stadt Es-
sen, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus) 45121 Essen, Katasterauskunft – 3. Etage, Zimmer 
373. Eine telefonische Terminabsprach ist unter 0201 8862541 oder 0201 886242 erforder-
lich. 
 
Während der Offenlegungszeit haben die Eigentümer/innen und Erbbauberechtigten Gele-
genheit, das Liegenschaftskataster einzusehen und sich über die Veränderungen im Liegen-
schaftskataster zu ihren Grundstücken unterrichten zu lassen. 
 
Nach Ablauf der Offenlegungsfrist tritt der geänderte Stand des Liegenschaftskatasters an 
die Stelle des bisherigen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen, Postfach 10 01 55, 45801 Gelsenkirchen schriftlich, in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsver-
kehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 
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Hinweis: 
Die Klage kann sich nicht gegen die Abgrenzungen der Bodenschätzungsergebnisse, die im 
Liegenschaftskataster für das Stadtgebiet Essen nicht flächendeckend aktuell sind, richten. 
Die rechtskräftig feststehenden Schätzungsergebnisse sind beim zuständigen Finanzamt in 
Erfahrung zu bringen. In Folge der Offenlegung erkannte Fehler werden von der Katasterbe-
hörde bereinigt. 
 
Essen, den 28.09.2023 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrag 
 gez. 
 Schulz 

 88-62 500 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

196/2023 

Aufgebote von Sparurkunden 
 
Folgende von uns ausgestellte Sparurkunden sollen für kraftlos erklärt werden: 
 
 300 148 426 4 300 172 928 8 
 300 112 310 2 
 
An die Inhaber dieser Sparurkunden ergeht die Aufforderung, binnen 3 Monaten ihre Rechte 
unter Vorlegung der Sparurkunde anzumelden; andernfalls werden die Sparurkunden für 
kraftlos erklärt. 
 
Essen, den 26.09.2023 Sparkasse Essen 
 Erler Tomio 
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Öffentliche Zustellungen 
 

197/2023 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Alsheghri,  Jugendamt, 
Abderrahman   88-51 273 
 
Imeri, Semrana  Jugendamt, 
   88-51 758 
 
Imeri, Semrana  Jugendamt, 
   88-51 758 
 
Kaplan, Ayse Dellmannsweg 45 A JobCenter Essen Süd I, 
 45277 Essen  88-56 737 
 
Morad, Mardan Alias  Jugendamt, 
   88-51 758 
 
Özpay, Burhan  Jugendamt, 
   88-51 627 
 
Onana Biwolé,  Jugendamt, 
Camille Romeo   88-51 276 
 
Sugumaran,  Jugendamt, 
Naguleswaran   88-51 637 
 
Ziemeck,  Jugendamt, 
Marvin Rene   88-51 649 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




